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Rechtssatz

Um das wichtige dienstliche Interesse an einer quali zierten Personalmaßnahme in einer Organisationsänderung zu

begründen, ist es zudem erforderlich, die Organisationsänderung in ihren Grundzügen und auch die konkreten

Auswirkungen auf den Arbeitsplatz des Betroffenen darzustellen (VwGH 21.1.2015, Ra 2014/12/0024).
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